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UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
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WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
FABI Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur
OAK BV Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
AdA Angehörige(r) der Armee
RS Rekrutenschule
EVD Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement
NCS Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken
MiGeL Mittel- und Gegenständeliste der OKP
Swissmedic Schweizerisches Heilmittelinstitut
NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
OFAS Office fédéral des assurances sociales
EPF École polytechnique fédérale
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
OFS Office fédéral de la statistique
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
DFI Département fédéral de l'intérieur
ASR Autorité fédérale de surveillance en matière de révision
MELANI Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
AOS Assurance obligatoire des soins
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
FAIF Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire
CHS PP Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
Militaire Militaire
ER École de recrues
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DFE Département fédéral de l'économie publique
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Zeitgleich mit Josef Dittli (cvp, UR) reichte auch Ständerat Eder (fdp, ZG) eine Motion zu
Cyber-Fragen ein. Er fokussierte jedoch nicht auf Armeestrukturen, sondern regte
generell die Schaffung eines Cybersecurity-Kompetenzzentrums auf Stufe Bund an. Im
Laufe der Überprüfung der NCS solle der Bund Massnahmen in die Wege leiten, um eine
solche Organisationseinheit zu schaffen. Eder schwebte eine Koordinationsstelle vor,
die bundesweit die Vorgänge im Bereich der Cybersicherheit überwacht und fördert,
die jedoch ferner auch eine Weisungsbefugnis gegenüber den Ämtern erhalten solle.
Die Notwendigkeit einer solchen Stelle leitete Eder aus früheren parlamentarischen
Vorstössen sowie dem Geschäftsbericht des Bundesrates über das vergangene Jahr ab,
wo klar geworden sei, dass noch zu wenig für die Cybersicherheit gemacht werde. Wie
sein Ratskollege Dittli regte Eder eine Zusammenarbeit mit Wissenschaft und
Hochschulen sowie der IT-Branche an.

Der Bundesrat teilte die Auffassung, dass der Cyberbereich eine Koordinationsstelle
braucht. Zusammen mit MELANI sei eine solche Stelle jedoch bereits geschaffen
worden. Das Know-how sei vorhanden und die geforderte Weisungsbefugnis sei auch
bereits erteilt worden. Bei grösseren Cybervorfällen würden
departementsübergreifende Task-Forces eingesetzt, um Kräfte zu bündeln. Die
Bedrohung werde zunehmen – dessen war sich auch die Regierung sicher – und die
Anforderungen an die Durchhaltefähigkeit der zuständigen Stellen steige im Ereignisfall.
Ein Koordinationszentrum, wie es in der Motion gefordert wird, sei entsprechend
fachlich und personell weiterzuentwickeln. Genau dies werde in der Weiterentwicklung
der NCS angestrebt, weswegen der Bundesrat die Ablehnung der Motion beantrage. 

Anders sah dies der Ständerat. Die Motion wurde mit 41 zu 4 Stimmen deutlich
angenommen. Der Abstimmung ging jedoch eine längere Debatte voraus, die rasch
verdeutlichte, dass der Bundesrat allein auf weiter Flur stand. Der Motionär selbst
eröffnete die Beratungen mit seiner Erstaunensbekundung: Zwar sage die Regierung,
sie wolle die Kompetenzen zur Cyberabwehr verstärken und koordinieren, aber die
Motion wolle sie nicht zur Annahme empfehlen. Das passe nicht zusammen und das
gehe auch für andere Mitunterzeichnende (22 an der Zahl) nicht auf. Verdeutlichen
konnte er sein Anliegen mit eben bekannt gewordenen Angriffen auf zwei
Departemente. Die Meinung. dass die Meldestelle MELANI bereits Aufgaben im
Cyberbereich wahrnehme, teilte der Motionär nicht. Deren Arbeit stellte er nicht
infrage, aber in der noch gültigen Cyberstrategie des Bundes komme das Wort
"Cybersecurity-Kompetenzzentrum nicht ein einziges Mal vor." Daraufhin hielt er ein
eigentliches Plädoyer für die Sache, man müsse endlich handeln – die beiden ETH
stünden bereit. Weitere Redner pflichteten Eder (fdp, ZG) bei. Besonders Vertreter der
SP sprachen sich dabei für einen Ausbau der Cyberabwehr aus, durchaus auch zu
Lasten von anderen Abwehrprogrammen (Rüstung). Erich Ettlin (cvp, OW) fand die
Debatte dann "fast schon langweilig", weil sich alle einig waren. Alle ausser Bundesrat
Maurer, der die Regierung vertrat. Sein langes Votum – im Wesentlichen zeigte er die
bisher angewendeten Vorgänge und Massnahmen auf und die Tatsache, dass kaum eine
Bundesratssitzung ohne Cyber-Thema abgehalten werde – schloss er mit dem Appell,
man solle die Regierung und MELANI nicht unterschätzen. Das Plenum wollte jedoch
ganz offensichtlich ein Zeichen setzen und die Arbeiten im Cyberbereich dergestalt
bündeln, dass eine zentrale Stelle die Koordination übernimmt. 1

MOTION
DATUM: 19.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Josef Dittli (fdp, UR) schlug mit seinem Vorschlag, innerhalb der Armee ein
Cyberdefence-Kommando einzurichten, einen eigentlichen Paradigmenwechsel vor.
Bereits seit Jahren war der Bund bestrebt, im Bereich Cyber-Kriminalität neue Wege zu
gehen und den sich verändernden technologischen Entwicklungen Rechnung zu tragen,
indem beispielsweise die Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken
(NCS) lanciert wurde. Eine eigentliche Cyber-Armee wurde jedoch in diesen Prozessen
noch nicht konzipiert. Mit der fortschreitenden Digitalisierung und den damit
ausgelösten Datenverschiebungen müssen Sicherheitsaspekte im Cyber-Bereich jedoch
zunehmend angesprochen sowie entsprechende Massnahmen vorgesehen werden.

MOTION
DATUM: 25.09.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Dittli wollte innerhalb des VBS und der Armee eine eigene Truppe zur Cyberabwehr
aufbauen. Er leitete die Notwendigkeit seines Vorschlags aus dem Verfassungsauftrag
an die Armee ab. Ein professionalisiertes Kommando mit 100 bis 150 Cyberspezialisten
soll, flankiert von einer 400-600 AdA-starken Cybertruppe, die sensiblen
Infrastrukturen schützen. Die Ausbildung dieser Spezialisten soll über eine eigens zu
schaffende Cyber-RS erfolgen. Sieben Punkte führte der Motionär an, die eine solche
Cyber-Einheit erfüllen können muss: Eigene Systeme jederzeit schützen; eigenständige
Cyberoperationen durchführen (z. B. Cyberaufklärung, -verteidigung, aber auch
-angriff); den NDB unterstützen; Unterstützungsleistungen weiterer Betreiber kritischer
Infrastrukturen; zivile Behörden in Cyberangelegenheiten unterstützen. Dafür soll die
Armee einerseits Kooperationen mit dem Forschungsplatz, aber auch dem
Hochschulbereich eingehen und andererseits Vorbereitungen treffen, damit eine
solche militärische Cyber-Einheit konzipiert werden kann. Dittli schlug also eine
eigentliche Cyber-Armeeeinheit vor, daneben war auch eine Motion von Ständerat Eder
(fdp, ZG) hängig, der sich im Cyber-Bereich ein Kompetenzzentrum wünschte. Diese
Motion wurde vom Ständerat bereits dem Zweitrat überwiesen.

Der Bundesrat zeigte sich in seiner Antwort auf den Vorstoss skeptisch. Elemente der
Zielvorgabe würden gegenwärtig mit einem Aktionsplan Cyberdefence angegangen,
dieser erfülle weite Teile der Motion. Bezüglich der Anliegen die Truppe betreffend
(Verfügbarkeit, Stärke, Milizprinzip) seien daher die nächsten Schritte in der Umsetzung
des Aktionsplans, wie sie bis 2020 vorgesehen sind, abzuwarten. Hinsichtlich der
Einrichtung eines eigenen Kommandos zeigte sich die Regierung offener, man müsse
aber auch hier abwarten, wie sich solche Leitungsstrukturen in ein Gesamtgefüge
integrieren liessen. So sprach sich der Bundesrat noch gegen die Motion aus, hielt sich
aber die Möglichkeit offen, bei einer allfälligen Annahme im Erstrat via das VBS
zuhanden des Zweitrats noch auf den Motionstext Einfluss zu nehmen.

Die Ratsdebatte wurde mit einem Ordnungsantrag Hêche (sp, JU) eröffnet, der die
Motion der zuständigen SiK zur Vorprüfung zuweisen wollte. Hêche wollte nicht
mehrspurig fahren und nicht neben den Prozessen um den Aktionsplan des
Bundesrates und der zuvor angenommenen Motion Eder (fdp, ZG) zusätzlich auch noch
einen Prozess zur Schaffung einer Cyber-Armee anstossen. Der Motionär entgegnete
jedoch, dass sich die Ziele der Motion Eder nicht mit denjenigen seiner eigenen
überschneiden würden, da er sich eben auf den Bereich Armee beschränke. Im Übrigen
hätte sich ja die Regierung offen gegenüber der Motion gezeigt und einzig an der
Cyber-RS Anstoss genommen. Der Ordnungsantrag wurde nicht angenommen, damit
konnte der Vorstoss materiell behandelt werden.
Der Motionär verteidigte sein Anliegen mit der Einschätzung, dass nicht klar sei, was der
Bundesrat und das VBS im Cyber-Bereich erreichen wollen. Zwar werde viel
unternommen, auch gerade bezüglich der Rollendefinition der Armee und ihrer
Funktionen in der Cyberabwehr, offen sei jedoch, wie die Stärken der Miliz einbezogen
werden können. Der Aktionsplan Cyberdefence sei laut Dittli (fdp, UR) „in Ordnung”,
jedoch sei kaum etwas über seinen Inhalt bekannt. Dass ein wesentlicher Teil seiner
Motion bereits in anderen Prozessen umgesetzt wird, begrüsste er, aber das wichtige
und titelgebende Anliegen seines Vorstosses, ein Cyber-Kommando in die
Armeestrukturen einzubinden, sei eben noch nicht angedacht. Ebenso fehle in der
Debatte über die Möglichkeiten, IT-Spezialisten zu finden und auszubilden, die Prüfung
einer Cyber-RS. Es gebe schliesslich bereits IT-Spezialisten in den Rechenzentren von
Bund und VBS, eine systematische armeenahe Cyber-Ausbildung fehle jedoch komplett.
Er sah denn auch einen Steilpass in der geäusserten Bereitschaft der Regierung, im
Falle einer Annahme seiner Motion noch Änderungsvorschläge zuhanden der SiK-NR zu
machen. Diesen Steilpass müsste der Ständerat „also der Sache zuliebe annehmen”.
Ratskollege Ettlin (cvp, OW) blies ins gleiche Horn. Es gebe bereits heute monatlich
tausende Cyberangriffe auf diverse kritische Strukturen und er finde die Argumentation
der Regierung, eine Cyber-RS sei nicht möglich, da sie sich nicht in die bestehenden
Ausbildungsmodelle der Armee einfügen lasse, „speziell”. Die Annahme neuer
Herausforderungen, auch im Bereich (Cyber-)Verteidigung sei wichtig, so der
Obwaldner weiter.
Verteidigungsminister Parmelin argumentierte vergeblich mit den bestehenden
Arbeiten und der Bereitschaft, den Weg der Cyberabwehr weiter gehen zu wollen. Das
Ratsplenum nahm die Motion mit 34 zu 7 Stimmen deutlich an. 2
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Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Nach den Rücktrittsankündigungen von Johann Schneider-Ammann und Doris Leuthard
nahmen zwar die Rücktrittsspekulationen ein Ende, dafür kurbelten die Medien das
Kandidatenkarussell umso schneller an und lancierten im Vorfeld der Ersatzwahlen in
den Bundesrat fleissig mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger. 
Die von vielen Seiten geforderte Doppelvakanz liess zahlreiche Szenarien möglich
erscheinen, klar schien aber, dass mindestens eine Frau in die Landesregierung
einziehen sollte, damit das Gremium nicht nur durch eine Bundesrätin – Simonetta
Sommaruga – repräsentiert werde. Die grössten Chancen wurden nicht nur deshalb
Karin Keller-Sutter (fdp, SG) eingeräumt. Die Ständerätin (seit 2011) wurde auch als Top-
Favoritin gehandelt, weil sie aus der Ostschweiz stammt, derjenigen Region also, die
seit längerem nicht mehr im Bundesrat vertreten war. Zwar war die St. Gallerin bereits
2010 als Regierungsrätin zu Bundesratswahlen angetreten, unterlag damals allerdings
Schneider-Ammann. In der Zwischenzeit hatte sich die Ständerätin in Bern aber einen
Namen gemacht und wurde auch von politischen Gegnern gelobt. Auch die
Parteipräsidentin der FDP, Petra Gössi (fdp, SZ), wurde von den Medien auf den Schild
gehoben, obwohl sie bereits früher bekannt gegeben hatte, nicht als
Bundesratskandidatin zur Verfügung zu stehen. Weitere in den Medien gehandelte FDP-
Kandidatinnen waren Regine Sauter (fdp, ZH), Doris Fiala (fdp, ZH) oder Christa
Markwalder (fdp, BE). Männliche Kandidierende schienen es neben der Favoritin Keller-
Sutter, die Anfang Oktober als eine der ersten offiziell ihre Kandidatur bekannt gab,
ebenfalls schwierig zu haben. Zwar wurden Ruedi Noser (fdp, ZH), Martin Schmid (fdp,
GR) oder Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) von den Medien früh ins Spiel gebracht, diese
hätten aber neben der St. Galler Ständerätin lediglich eine Rolle als «Winkelried» – sie
opferten sich also selbst, damit ein Zweierticket aufgestellt werden könnte – wie etwa
das St. Galler-Tagblatt schrieb. Statt Ankündigungen von Kandidaturen kamen denn aus
den Reihen der FDP vielmehr Absagen: Sauter, Schmid, Portmann und Noser – alle
winkten mit dem Verweis auf die ideale Kandidatur von Keller-Sutter ab. Schliesslich
stellten sich neben Keller-Sutter der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler (SH,
fdp) und Ständerat Hans Wicki (fdp, NW) zur Verfügung.
Auch bei der CVP wurden einer Frau und langjährigen eidgenössischen
Parlamentarierin sehr gute Chancen eingeräumt, Nachfolgerin von Doris Leuthard zu
werden: Viola Amherd (cvp VS). Die Walliserin – seit 2005 in Bern – sei im Parlament
beliebt. Allerdings wurde in den Medien auch ein Rechtsstreit bekannt, in den Amherd
verwickelt sei. Es handle sich dabei freilich nicht um ein Strafverfahren, sondern um
eine zivilrechtliche Auseinandersetzung. Eine Erbengemeinschaft aus Amherd und ihrer
Schwester soll über Jahre zu hohe Mietzinsen kassiert haben. Bei den
christlichdemokratischen Männern machten die Medien mehr Potenzial aus als bei der
FDP: Weil Karin Keller-Sutter als Kronfavoritin galt, könnten sich die CVP-Männer wohl
mehr Chancen ausrechnen, so der Tenor. Obwohl auch er schon lange abgesagt hatte,
galt Parteipräsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) deshalb vielen als Geheimfavorit. Häufig
genannt wurden auch Stefan Engler (cvp, GR), Daniel Fässler (cvp, AI), Pirmin Bischof
(cvp, SO), Peter Hegglin (cvp, ZG) und Erich Ettlin (cvp, OW). Auch der amtierende
Bundeskanzler Walter Thurnherr wurde – trotz seiner deutlichen Absage – in den
Medien immer wieder als Wunschkandidat bezeichnet. Mit Elisabeth Schneider-
Schneiter (cvp, BL) wurde von der Basler Zeitung eine weitere mögliche
Frauenkandidatur ins Spiel gebracht, die zudem den Vorteil hätte, den Kanton Basel-
Landschaft zu vertreten, der seit 1897 auf eine Vertretung in der Landesregierung warte.
Auch dem St. Galler Regierungsrat Benedikt Würth (SG, cvp) wurden gute Chancen
eingeräumt. Weil die Ersatzwahl von Doris Leuthard aufgrund des Anciennitätsprinzips
zuerst stattfinden würde, galt Würth in den Medien zudem als potenzieller Verhinderer
von Karin Keller-Sutter, wäre doch eine St. Galler-Doppelvertretung in der
Landesregierung kaum haltbar. Die Urner Zeitung brachte schliesslich die Urner
Regierungsrätin Heidi Z'graggen (UR, cvp) ins Spiel, die zu Protokoll gab, dass es wichtig
sei, dass die Zentralschweiz einen Anspruch auf einen Sitz im Bundesrat erhebe. Früh
machte die CVP zudem klar, dass sie mit mindestens einer Frau auf einem Doppelticket
antreten werde. Mitte Oktober gab Peter Hegglin als erster aus dem Kreis der CVP seine
Kandidatur bekannt. Nur wenige Tage später warfen auch Heidi Z'graggen und Elisabeth
Schneider-Schneiter ihren Hut in den Ring. Und auch Viola Amherd gab Ende Oktober,
also kurz vor Meldeschluss, bekannt, für die Nachfolge von Doris Leuthard bereit zu
sein. Aus dem Rennen nahmen sich hingegen Erich Ettlin und Pirmin Bischof. Und auch
Gerhard Pfister und Bundeskanzler Walter Thurnherr wurden nicht müde, zu betonen,
dass sie nicht zur Verfügung stünden, was von einzelnen Medien prompt kritisiert
wurde. Der Blick mahnte etwa, dass die CVP nicht die besten Kandidierenden aufstellen
würde.

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2018
MARC BÜHLMANN
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Sowohl die FDP als auch die CVP liessen durch die Medien verlauten, dass sie sehr viel
Wert auf die Prüfung der Kandidierenden legen würden. Diese Verlautbarung drängte
sich insbesondere auch deshalb auf, weil der ehemalige FDP-Bundesratskandidat und
Genfer Regierungspräsident Pierre Maudet (GE, fdp) wegen einiger Ungereimtheiten im
Zusammenhang mit seinem Regierungsmandat in die Schlagzeilen geraten war. Die
Westschweizer Zeitungen Tribune de Genève und Le Temps schrieben deshalb von
einer eigentlichen «Lex Maudet». Noch einen Schritt weiter ging die CVP, die die
Kandidierenden nicht von einem eigenen Parteigremium prüfen lassen wollte, wie dies
die FDP vorsah, sondern von einem externen, aus Juristinnen und Juristen geleiteten
Prüforgan. 

Die Fraktionen entschieden sich dann am 16. November je für ein Doppelticket. Die
FDP hob wie erwartet Karin Keller-Sutter zusammen mit Hans Wicki auf den Schild. Wie
wenig umstritten die St. Galler Ständerätin war, zeigte der Umstand, dass sie von 41
FDP-Fraktionsmitgliedern im ersten Wahlgang 38 Stimmen erhalten hatte, wie das St.
Galler Tagblatt zu berichten wusste. Für Wicki sprachen sich 29 FDP-
Parlamentsmitglieder aus, Amsler erhielt 12 Stimmen. Dies zeige deutlich, dass die FDP
die von vielen Seiten proklamierte zusätzliche Bundesrätin aus der eigenen Partei wolle.

Der Entscheid der CVP wurde als eigentlicher Überraschungscoup gehandelt. Zwar
hatte man mit der Nomination von Viola Amherd gerechnet, aber die Kandidatur von
Heidi Z'graggen hatte niemand erwartet. Die BaZ sprach gar von einer Desavouierung
gegen die bekannteren Hegglin und Schneider-Schneiter. Letztere witterte gar eine
«Verschwörung der Berggebiete gegen die Nordwestschweiz». Z'graggen habe bei der
Anhörung am meisten überzeugt und den Favoriten Hegglin schon im ersten Wahlgang
aus dem Rennen geworfen, wie einzelne Fraktionsmitglieder gegenüber den Medien
aussagten. Fraktionspräsident Filippo Lombardi (cvp, TI) wollte allerdings keine Zahlen
publik machen. Das reine Frauenticket der CVP wurde als starkes Signal gewertet, mit
dem der FDP ziemlich der Wind aus den Segeln genommen werde, so der Kommentar
zahlreicher Medien. Statt über die Kronfavoritin Keller-Sutter zu schreiben, nahmen
diese nun vielmehr die unbekanntere Heidi Z'graggen in ihren Fokus. Die wie schon bei
der Nachfolge von Didier Burkhalter geplante Roadshow der FDP, mit der man in
diversen Kantonen die Kandidierenden vorstellen wollte, verkam so zu einem
eigentlichen Rohrkrepierer und verbrauchte – ganz im Gegensatz zur Wahl von Ignazio
Cassis vor einem Jahr – kaum mehr Druckerschwärze. 

Die «drei Frauen und der Quotenmann», wie der Blick titelte, wurden in der Folge von
allen Medien durchleuchtet. Während sich die Medienschaffenden und
Kommentatoren bei der FDP einig waren, dass Karin Keller-Sutter praktisch bereits
gewählt sei, betrachtete man das Rennen bei der CVP als offen im Ausgang. Den Medien
ging es in den darauffolgenden Tagen insbesondere darum, die in Bern noch ziemlich
unbekannte Heidi Z'graggen zu präsentieren. Die Urner Regierungsrätin sah sich selber
eher am rechten Flügel ihrer Partei. Sie galt vor allem in der Sozial- und
Migrationspolitik als konservativer, aber auch als wirtschaftsnäher als die vor allem
gesellschaftspolitisch eher linker eingeschätzte Viola Amherd. Damit begannen die
Mutmassungen, dass Z'graggen von der SVP allenfalls zur Favoritin gemacht werden
könnte. Weil Z'graggen als Präsidentin der Eidgenössischen Heimatschutzkommission
auch eine «linke Ader» habe, so die Urner Zeitung, könnte sie allenfalls auch bei links-
grün punkten. Amherd sah sich hingegen immer wieder aufgrund des vor allem von der
Weltwoche befeuerten Rechtsstreits in ein schiefes Licht gerückt. Aber auch Z'graggen
verfolgte ein Vorfall, der sich an einer Podiumsveranstaltung abgespielt hatte: Sie hatte
einen Zuhörer im Saal als «Depp» bezeichnet, dies dann aber beharrlich als akustisches
Missverständnis abgetan.  

Die Hearings der verschiedenen Fraktionen nahmen dem Ausgang dann etwas die
Spannung. Schon eine Woche vor den Wahlen gab die SVP die Resultate ihrer
Anhörungen bekannt. Sie unterstützte zwar mehrheitlich Z'graggen, vor allem die
Bauern in der Volksparteifraktion sprachen sich aber für Amherd aus, was in den
Medien als steigende Wahlchancen für die Walliserin interpretiert wurde. Karin Keller-
Sutter erhielt beim Hearing bei der SVP mehr Stimmen als Hans Wicki. Eine
Wahlempfehlung wollte die SVP allerdings intern nicht vorgeben. Bei der FDP-Fraktion,
die die Hearings einen Tag vor der Bundesratsersatzwahl durchführte, gab man zwar
ebenfalls keine Empfehlung ab, die Mehrheit der Mitglieder sprach sich aber für
Amherd aus, die vor allem mit ihren Dossierkenntnissen überzeugen konnte, die bei ihr
als Nationalrätin grösser seien als bei der Urner Regierungsrätin. Z'graggen sei zwar gut
gewesen, aber Amherd sei besser gewesen, zitierte die NZZ ein Fraktionsmitglied, das

01.01.89 - 01.01.19 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



nicht genannt werden wollte. Auch die SP liess verlauten, man habe die Qual der Wahl
zwischen zwei exzellenten Politikerinnen. Bei den Grünen, die ihre Überlegungen einen
Tag vor den Wahlen bekannt gaben, konnte Z'graggen mit authentisch vorgetragenen
Sorgen um den Klimawandel punkten, aber auch bei ihnen sei Amherd eher im Vorteil,
wie Balthasar Glättli (gp, ZH) zu Protokoll gab. Klarer waren die Stellungnahmen zu den
FDP-Kandidierenden. Die SP sprach sich klar für Keller-Sutter aus, die zwar deutlich
rechts positioniert, aber sehr offen für Kompromisse sei. Bei der CVP, die keine
Wahlempfehlung abgeben wollte, dürfe die St. Gallerin ebenfalls mit mehr Stimmen
rechnen als Wicki, so ein CVP-Fraktionsmitglied. Die Fraktionen der GLP und der BDP
sprachen sich für Amherd aus. Ausschlaggebend sei unter anderem auch die offenere
europapolitische Haltung Amherds, gaben Vertreterinnen der beiden Parteien bekannt.
Die beiden kleinen Fraktionen empfahlen zudem Karin Keller-Sutter. In den Medien ging
man einen Tag vor der Wahl davon aus, dass Amherd und Keller-Sutter wohl gewählt
würden. Z'graggen sei zwar politisch nicht so weit von Amherd entfernt, für Letztere
spreche aber wohl die grössere Erfahrung.

Die «überschätzte Show», wie die Basler Zeitung die Wahl im Vorfeld bezeichnete, oder
«die inszenierte Volkswahl», wie die NZZ titelte, sei in den letzten 40 Jahren zu einem
«publikumswirksamen Spektakel geworden». Nicht nur die Medien, sondern auch die
Parteien forcierten den Wettbewerb lange im Vorfeld. Der Wahlakt selber war dann
allerdings alles andere als ein Spektakel. 
Zuerst wurden die Verabschiedungen von Doris Leuthard und Johann Schneider-
Ammann vorgenommen. Nationalratspräsidentin Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) lobte
die Verdienste Leuthards im Volkswirtschaftsdepartement und im UVEK sowie die
«Verbindung ihrer Popularität mit einem ausgeprägten politischen Instinkt». Die
scheidende CVP-Magistratin sei nicht nur eine «Grand Dame politique», sondern ganz
einfach eine «Grande Dame», die ein Stück Geschichte mitbestimmt habe. Leuthard
selber rief das Parlament auf, auch in Zukunft auf Konkordanz, Konsens und
Kompromiss zu setzen. Die Schweiz gebe es nur einmal und es lohne sich, für das
schöne Land zu kämpfen. Die von 2006 bis 2018 dem Bundesrat angehörende
Aargauerin erhielt zum Abschied stehende Ovationen. Johann Schneider-Ammann –
seit 2010 im Bundesrat – wurde von der Nationalratspräsidentin in ihrer Abschiedsrede
mit dem Namenswechsel des Volkswirtschaftsdepartement (EVD) 2013 in Verbindung
gebracht. Dass aus dem EVD das WBF, das Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung geworden sei, zeige, wie sehr dem Berner Magistraten vor allem das duale
Berufsbildungssystem am Herzen gelegen habe. Die Abschiedsrede Schneider-
Ammanns löste einige Heiterkeit aus. Sein Lieblingsmöbel sei sicher nicht dieses
Rednerpult. Es seien acht emotionale Jahre gewesen, auch wenn man ihm das nicht
immer angesehen habe. Er wünsche sich, dass alle Parlamentsmitglieder den Mut
haben, das Wohl des Landes vor das eigene zu stellen. Auch der scheidende FDP-
Magistrat erhielt stehende Ovationen. 
Im Gegensatz zu früheren Jahren sprachen nicht alle Fraktionschefinnen und -chefs im
Vorfeld der einzelnen Wahlgänge. Einzig für die CVP begab sich Filippo Lombardi nach
vorne, um den Zweierticketvorschlag seiner Partei zu präsentieren. Für viele
überraschend stand dann bereits im anschliessenden 1. Wahlgang fest, dass Viola
Amherd neue Bundesrätin und Nachfolgerin von Doris Leuthard werden würde. Im
Vorfeld war man von mindestens zwei Wahlgängen ausgegangen. Die Mehrheit des
Parlaments hatte allerdings augenscheinlich keine Lust auf Spielchen. Mit 148 Stimmen
übersprang Viola Amherd das absolute Mehr von 121 Stimmen souverän. Auf Heidi
Z'graggen entfielen 60 der 244 ausgeteilten Wahlzettel. Gerhard Pfister erhielt 17
Stimmen, 15 Stimmen entfielen auf Diverse und 4 Wahlzettel blieben leer. Amherd
erklärte Annahme der Wahl und dankte Heidi Z'graggen für den fairen Wahlkampf. Sie
sei gerne bereit, sich für die Zukunft des Landes einzusetzen. 
Auch die anschliessende Ersatzwahl für Johann Schneider-Ammann ging in Rekordzeit
über die Bühne. Auch hier ergriff lediglich der Fraktionssprecher der FDP, Beat Walti
(fdp, ZH) das Wort. Auch Karin Keller-Sutter wurde bereits im ersten Wahlgang zur
Magistratin gekürt. Sie erhielt 154 Stimmen, nötig gewesen wären 119. Zwar gingen
zahlreiche Stimmen auf Diverse (27) und 6 der 243 eingelangten Wahlzettel blieben leer,
Hans Wicki konnte aber lediglich 56 Parlamentsmitglieder von sich überzeugen. Auch
Karin Keller-Sutter erklärte Annahme der Wahl und wies darauf hin, dass damit ein
«dornenvolles Kapitel in der Geschichte der freisinnigen Frauen» beendet werde: Nach
fast dreissigjähriger Absenz dürfe sie nun als zweite Frau die FDP im Bundesrat
vertreten. 

In den Medien wurden die Bundesrätinnen Nummer acht und neun gefeiert. Zwar seien
der Kanton Uri und der Kanton Nidwalden, die neben den Kantonen Jura, Schaffhausen
und Schwyz noch nie einen Bundesrat gestellt haben, erneut leer ausgegangen. Dass die
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nationale Exekutive aber wieder mit drei Frauen besetzt werde, sei aus verschiedenen
Gründen eine Zäsur. Erstens dürfte die «Konkordanz der Geschlechter» (Tages-
Anzeiger) nun wohl zum Normalfall werden, zweitens seien in der Geschichte der
Schweiz noch nie zwei Bundesrätinnen gleichzeitig gewählt worden und drittens sei es
in den letzten 30 Jahren nur zwei Exekutivmitgliedern gelungen, gleich im ersten
Wahlgang das absolute Mehr zu überspringen – Doris Leuthard und Kaspar Villiger. Auf
den Frauen ruhe die Hoffnung und die Wahl würde wohl auch mehr Frauen für eine
Kandidatur für die nationalen Wahlen 2019 motivieren, betonten die Medien. Die
Auffrischung im Bundesrat komme zudem angesichts wichtiger anstehender Probleme
– erwähnt wurden die gescheiterten Abstimmungen zur Altersreform 2020 und zur USR
III – zum richtigen Moment. Das «unspektakuläre Spektakel» (St. Galler Tagblatt) habe
aber auch die momentane Harmonie im Bundeshaus widerspiegelt, was sich auch in der
gleichzeitig stattfindenden Wahl des Bundespräsidenten und der Vizepräsidentin
gezeigt habe. Die Weltwoche hoffte allerdings, dass die Politik nicht so brav werde, wie
im Wahlkampf beschworen. Und die Hoffnung der WoZ war, dass die Frauenwahl
bewirke, dass sich der Bundesrat nun nicht noch weiter nach rechts bewege, sondern
dass es zu einer Aufweichung der Fronten kommen könnte.

Für die Medien gab es nach den Wahlen freilich neue Nahrung für Spekulationen, ging
es doch nun um die Frage, wer welches Departement übernehmen wird. Der wirkliche
Krimi folge erst – so die NZZ. Darüber hinaus wurde spekuliert, dass auch die SVP, die
als einzige Regierungspartei noch nie eine Frau im Bundesrat hatte, wohl jetzt mehr
Nachwuchsarbeit verrichten müsse. Die Aargauer Zeitung zitierte Parteistrategen und
Beobachter – ohne freilich Namen zu nennen – die erwarteten, dass Ueli Maurer 2019
zurücktreten werde und von Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) beerbt werden
würde. 3

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Mit einer Motion verlangte Erich Ettlin (cvp, OW) eine Aufhebung der
ungerechtfertigten Kostenüberwälzung auf Kundinnen und Kunden im Zollwesen: Im
Auftrag von und in Zusammenarbeit mit dem Zoll führen die Post oder
Kurierunternehmen (Zollanmelder) jeweils Stichproben (Zollbeschau) bei
Kleinpaketeinfuhren durch. Diese werden als Revisionsgebühr den Endkundinnen und
Endkunden in Rechnung gestellt und erhöhen so den Einfuhrwert der Waren. Gemäss
dem Obwaldner Ständerat führe dieses «umgekehrte Lotto» dazu, dass gewisse, zufällig
ausgewählte Personen CHF 13 berappen müssten. Die Kosten für die Zollbeschau
dürften nach geltendem Gesetz nämlich nicht dem Zoll verrechnet werden, weshalb die
Zollanmelder (insbesondere die Post) diese Kosten dann auf die Endkundinnen und
Endkunden überwälzten. Zudem könne dieser Aufschlag dazu führen, dass die
Abgabefreigrenze überschritten werde und die Empfängerin oder der Empfänger
zusätzlich die Mehrwertsteuer bezahlen müsse, da sich der Warenwert durch die
Überprüfung um diese CHF 13 erhöhe. Der Motionär schlug deshalb vor, dass die
betroffenen Personen einen Pauschalbetrag vom Bund zurückfordern können.
Nachdem sich der Ständerat im März 2016 gegen den Willen des Bundesrates für die
Motion ausgesprochen hatte, nahm der Nationalrat als Zweitrat in der Herbstsession
2016 eine Änderung daran vor. Diese sah vor, dass nicht der Bund für die Kosten
aufkommen soll, sondern die Post dazu gebracht werden soll, dass sie – wie die meisten
anderen Paketdienstleister – die Beschaukosten mit den allgemeinen Transport- und
Verzollungskosten verrechnet. Damit würden die Kosten auf alle Kundinnen und Kunden
gleichmässig verteilt. Diese Version goutierte auch der Bundesrat, wie Ueli Maurer im
Rat erklärte. Im Februar 2017 überwies der Ständerat die so abgeänderte Motion an den
Bundesrat. 4

MOTION
DATUM: 28.02.2017
MARCO ACKERMANN
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Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Erich Ettlin (pdc, SO) a déposé une motion pour recentrer l'activité législative de
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). En effet, il estime
que la FINMA empiète sur les responsabilités du Parlement, ou en d'autres termes,
qu'elle édicte des règles alors que l'activité réglementaire est à la charge du législateur.
La motion souhaite donc que la FINMA se concentre sur son activité de surveillance au
lieu d'envisager des projets de circulaires qui auraient un impact législatif. 
Si le Conseil fédéral a affirmé sa volonté de mieux définir les responsabilités qui
incombent au Parlement, au gouvernement et à la FINMA, il propose de rejeter la
motion car d'autres travaux sont déjà en cours. Ainsi, sur la problématique de la
répartition des responsabilités, le Conseil fédéral rapporte que la motion Landolt (pbd,
GL) 17.3317 et la motion CER-CN 17.3976 ont déjà été adoptées au Conseil national.
Puis, sur la thématique des circulaires de la FINMA, il précise que les postulats Germann
(udc, SH) 17.3620 et Vogler (pdc, OW) 17.3566 ont également été acceptés. Finalement,
le Conseil des États a transmis l'objet à sa commission compétente pour un examen
détaillé. 5

MOTION
DATUM: 24.09.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Ende 2015 reichte Erich Ettlin (cvp, OW) eine Motion zur „ungerechtfertigten
Kostenüberwälzung auf den Kunden im Zollwesen" ein. Der Motionär beanstandete,
dass die Post die Revisionskosten, die durch zufallsmässige Überprüfungen am
Schweizer Zoll entstehen, auf den jeweiligen Endverbraucher abwälze und die
betroffenen Endverbraucher somit trotz korrektem Verhalten eine Gebühr von CHF 13
bezahlen müssten. Entsprechend solle das Zollgesetz so geändert werden, dass
diejenigen Personen, denen durch die Beschau von Waren mit vereinfachter
Zollanmeldung (105a ZV) – die also unter anderem einen Mehrwertsteuerwert von CHF
1000 und ein Gesamtgewicht von 1000 kg nicht überschreiten – Mehrkosten entstehen,
für ihre Auslagen vom Bund einen Pauschalbetrag zurückfordern können. Diese
Forderung unterstützte gemäss seinem Blog-Beitrag vom November 2016 auch
Preisüberwacher Stefan Meierhans. 

In seiner Stellungnahme wies der Bundesrat darauf hin, dass durch das Prinzip der
Selbstanmeldung im Zollrecht der Zollanmelder, also der Spediteur oder
Paketdienstleister, bei der Überprüfung der Pakete am Zoll mitwirken müsse. Diese
Beschau ist für den Zollanmelder zwar kostenlos, aber dennoch mit Aufwand
verbunden. Diesen Aufwand verrechnen die Zollanmelder unterschiedlich: Während die
Schweizerische Post von den betroffenen Auftraggebern (also den Absendern oder
Warenempfängern) für die Beschau CHF 13 verlangt, integrieren viele
Kurierunternehmen die Beschaukosten in ihre allgemeinen Transport- und
Verzollungskosten und verteilen sie somit auf alle Kunden. Eine Vergütung dieser Kosten
durch den Bund würde zu einer Ungleichbehandlung von Kleinsendungen gegenüber
anderen Sendungen führen und den „Grundprinzipien einer behördlichen Kontrolle im
Allgemeinen und auch der Systematik der Zollveranlagung im Besonderen"
widersprechen – so die Argumentation des Bundesrates. Entsprechend empfahl dieser
die Motion zur Ablehnung. 

Trotz dieser Einwände sprach sich der Ständerat als Erstrat in der Frühjahrssession
2016 mit 20 zu 14 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für die Annahme der Motion aus. In der
Folge beantragte die WAK-NR ihrem Rat jedoch, die Motion dahingehend zu ändern,
dass nicht der Bund für die entstehenden Kosten aufkommen, sondern alle
Zollanmelder die Beschaukosten in die übrigen Speditionskosten integrieren sollen. Auf
diese Weise könne auch verhindert werden, dass nicht nur die Post, sondern alle
Zollanmelder die entsprechenden Beträge vom Bund zurückforderten. In der
Herbstsession 2016 sprachen sich sowohl Bundesrat Maurer als auch das
Nationalratsplenum für diese Änderung aus. Somit lag der Ball wieder beim
erstberatenden Ständerat, der den Vorschlag der WAK-NR in der Frühjahrssession 2017
behandelte. Martin Schmid (fdp, GR) erklärte sich im Namen der Kommission mit der
Änderung einverstanden, vermutete jedoch, dass der Preisüberwacher die durch diese
Lösung entstehende generelle Preiserhöhung der Post um etwa 45 Rappen pro Sendung
nicht akzeptieren würde. Die WAK-SR ging hingegen davon aus, dass der

MOTION
DATUM: 17.12.2015
ANJA HEIDELBERGER
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Preisüberwacher mit dieser Lösung einverstanden sein werde, und Olivier Français (fdp,
VD) wies darauf hin, dass der Preisüberwacher lediglich für die Umsetzung des vom
Parlament verabschiedeten Gesetzes zuständig sei und folglich keinen Einfluss auf den
Gesetzgebungsprozess habe. Der Ständerat nahm den Vorschlag der WAK-NR und mit
ihm die geänderte Motion stillschweigend an. In der Folge liegt es nun am Bundesrat,
eine Lösung auszuarbeiten, welche gemäss Bundesrat Maurer die Behörden, die Post
sowie den Zoll in Zukunft vor Dutzenden von Bürgerbriefen verschonen wird. 6

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Eine im Dezember 2015 von Ständerat Erich Ettlin (cvp, OW) eingereichte Motion
richtete sich gegen eine übermässige administrative Belastung bei
Geschäftsfahrzeuginhabern. Im Rahmen der FABI war 2014 der steuerliche
Fahrkostenabzug auf CHF 3000 plafoniert worden. Um den Fahrkostenabzug war in der
FABI-Debatte heftig gekämpft worden, doch mit der Annahme der FABI-Vorlage durch
das Stimmvolk im Februar 2014 galt ein maximaler Fahrkostenabzug von CHF 3000. Im
Sinne einer Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen plante die Eidgenössische
Steuerverwaltung eine Praxisänderung, die den maximalen Fahrkostenabzug auch für
Inhaber von Geschäftsfahrzeugen berücksichtigt. Weil zwischen Arbeitsweg und
Aussendienst unterschieden wird, steigt gemäss Ettlin der administrative Aufwand für
Arbeitgeber und -nehmer übermässig an. Weil die Fahrkosten, die CHF 3000
übersteigen, den Arbeitnehmern mit Geschäftsfahrzeug neu als Einkommen
angerechnet werden, droht diesen zudem eine höhere Steuerrechnung. Motion Ettlin
fordert den Bundesrat auf, die Steuerverwaltung anzuweisen, diese Praxis nicht
umzusetzen. Am 3. März 2016 nahm sich der Ständerat der Motion an. Ein
Ordnungsantrag von Claude Hêche (sp, JU) wollte die Motion an die Kommission für
Wirtschaft und Abgaben zurückweisen. Der Ordnungsantrag Hêche wurde bei 21 zu 21
Stimmen mit dem Stichentscheid des Präsidenten Comte (fdp, NE) angenommen.  
Am 27. September 2016 kam die kleine Kammer auf das Geschäft zurück. Die
Kommission empfahl dem Rat mit 6 zu 5 Stimmen die Ablehnung der Motion mit der
Begründung, die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen sei mit der neuen Praxis
gewährleistet und der Aufwand zu bewältigen. Bundesrat Maurer stiess ins selbe Horn
und betonte, es sei ausgiebig nach der einfachsten Lösung gesucht worden und die
Annahme der Motion führe kaum zu einer weniger aufwändigen Praxis. Trotzdem folgte
der Rat der Minderheit Wicki (fdp, NW) und nahm die Motion bei 3 Enthaltungen mit 19
zu 18 Stimmen an. 7

MOTION
DATUM: 27.09.2016
NIKLAUS BIERI

Im Februar 2017 behandelte der Nationalrat die Motion Ettlin (cvp, OW). Der Motionär
hatte in der im Rahmen von FABI in Kraft getretenen Beschränkung des
Fahrkostenabzugs eine übermässige administrative Belastung bei
Geschäftsfahrzeuginhabern ausgemacht, die er mittels Motion aufheben wollte. Der
Ständerat hatte die Motion im September 2016 angenommen. Die nationalrätliche
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) beantragte ihrem Rat, eine
abgeänderte Fassung der Motion anzunehmen. Diese Fassung sah vor, dass der
Bundesrat gesetzliche Änderungen vorschlagen würde, damit auf Verwaltungsstufe ein
Einkommensteil für die Nutzung des Geschäftsfahrzeugs für den Arbeitsweg mit den 9,6
Prozent des Fahrzeugkaufpreises für die private Nutzung des Geschäftsfahrzeugs
mitabgegolten werden kann. Die vorgeschlagene Lösung soll erreichen, dass der
administrative Aufwand für KMU und die steuerliche Belastung für Inhaber eines
Geschäftsfahrzeugs entscheidend kleiner würde. Eine Kommissionsminderheit Birrer-
Heimo (sp, LU) beantragte dem Rat die Ablehnung der Motion und berief sich dabei auf
den Volkswillen, der in der Abstimmung über FABI eine Begrenzung des Pendlerabzugs
für alle Steuerpflichtigen gleichermassen zum Ausdruck gebracht habe. Wie schon in
der Debatte im Ständerat versuchte auch Finanzminister Maurer, den Rat zur
Ablehnung der Motion zu bewegen. Mit 121 Stimmen aus den bürgerlichen Fraktionen
gegen 57 Stimmen von SP, Grünen und GLP (bei 6 Enthaltungen) nahm der Rat jedoch
die Fassung seiner WAK an. 8

MOTION
DATUM: 27.02.2017
NIKLAUS BIERI
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Der Ständerat lehnte im Dezember 2017 die Motion Ettlin betreffend die übermässige
administrative Belastung bei Geschäftsfahrzeuginhabern (15.4259) ab und nahm in der
gleichen Debatte eine Motion seiner KVF-SR an, welche unter demselben Titel das
Gleiche erreichen wollte, jedoch etwas anders formuliert war. Konkret hielt der
Vorschlag der KVF-SR fest, dass mit der pauschalen Abgeltung der Privatnutzung von
Geschäftsfahrzeugen ein Gewinnungskostenabzug für den Arbeitsweg auszuschliessen
sei. Die Pauschale von 9.6 Prozent des Fahrzeugkaufpreises könne jedoch massvoll
erhöht werden. Der Ständerat nahm diesen Vorschlag seiner Kommission mit 28 zu 12
Stimmen (keine Enthaltungen) an. 9

MOTION
DATUM: 12.12.2017
NIKLAUS BIERI

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medikamente

Mit einem Postulat forderte Erich Ettlin (cvp, OW) einen schnelleren Zugang für
Patienten zu Arzneimitteln mit neuen Indikationen – also mit neuen
Einsatzmöglichkeiten – respektive die Prüfung einer Verkürzung der Zulassungsfrist von
Medikamenten durch den Bundesrat. Der Postulant nahm damit Erkenntnisse einer
gemeinsamen Studie der Industrie und Swissmedic auf, wonach die Zulassungsfristen in
der Schweiz viel länger sind als im Ausland. Beziehungsweise, so Ettlin, dauere die
Bearbeitung in der Arzneimittelbehörde hier länger. Das sei bedenklich, da dadurch
Patientinnen und Patienten in der Schweiz länger auf innovative Therapien warten
müssten. Es sei überdies gezeigt worden, dass die Zulassung einer
Indikationserweiterung viel rascher bewerkstelligt werden könne als die Prüfung und
Zulassung neuer Wirkstoffe. Swissmedic solle dahingehend seine Praxis anpassen. Der
Postulant äusserte überdies den Wunsch, dass man dies noch vor der Umsetzung des
neuen Heilmittelrechts in Angriff nehme. Der Bundesrat teilte das Anliegen, entgegnete
jedoch in seiner Vorstossantwort, dass eine Beschleunigung der Verfahren gegenwärtig
nicht möglich sei. Es würden bereits Anstrengungen in diesem Bereich unternommen,
teilweise infolge einer Motion Cassis (fdp, TI) und einer  Motion Eder (fdp, ZG).
Deswegen sollte noch abgewartet und auf die Annahme des Postulats verzichtet
werden.
In der Ratsdebatte wurde nur kurz auf das Postulat eingegangen, wobei es Ettlin gelang,
seine Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen. Er zeigte sich unzufrieden mit den
„Vertröstungen” der Regierung und bezeichnete seinen Vorstoss als eigentliches
Wiedererwägungsgesuch, er wolle überdies auch eine weitere Verzögerung in der Sache
verhindern. Für die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Standorts sei eine
Fristverkürzung wesentlich, unter anderem auch weil andere Staaten von der Schweizer
Zulassung abhängig seien. Die Chance sei mit seinem Postulat zu packen. Mit 25 zu 17
Stimmen wurde das Postulat gutgeheissen. 10

POSTULAT
DATUM: 14.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In seinem Mitte November veröffentlichten Bericht zum Postulat Ettlin (cvp, OW) hielt
sich der Bundesrat kurz. Ein schnellerer Zugang für Patienten zu Arzneimitteln mit
neuen Indikationen sei sehr im Interesse der Regierung und dem Heilmittelinstitut und
bereits werde viel in dieses Ziel investiert. Auf das Hauptziel des Postulats werde
bereits bestmöglich hingearbeitet. Es habe sich aber auch nach erneuter Prüfung der
Gegebenheiten gezeigt, dass von einer prioritären Umsetzung – sprich vor der
Inkraftsetzung des revidierten Heilmittelrechts – abzusehen sei. Abschliessend wurde
darauf hingewiesen, dass die Verbände der Pharmabranche und das Heilmittelinstitut
seit geraumer Zeit jährlich gemeinsame sogenannte „Benchmarking-Studien”
erarbeiteten. Die Erkenntnisse dieser Studien würden im Dialog analysiert, wobei
gegebenenfalls auch Massnahmen beschlossen würden. Das führe auch dazu, dass
Swissmedic im vergangenen Herbst aufgezeigt und kommuniziert habe, welche
Verbesserungen in der Bearbeitung von Zulassungen erzielt werden könnten – eben
gerade auch Massnahmen zur Verkürzung der Fristen. Das zeige gemäss
bundesrätlichem Bericht, dass die Zulassungsbehörde bereits gewillt sei, die Verfahren
zu beschleunigen. 11

BERICHT
DATUM: 15.11.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Nachdem der Nationalrat im Dezember 2017 die Motion Herzog (svp, TG) zu den
Ursachen von ADHS angenommen hatte, beschäftigte sich die SGK-SR mit dem
Vorstoss und empfahl diesen der kleinen Kammer einstimmig zur Ablehnung. Im Namen
der Kommission erläuterte Erich Ettlin (cvp, OW) während der Herbstsession 2018
deren Standpunkt. Er argumentierte, dass individuelle genetische, kulturelle wie auch
soziale Faktoren entscheidend verantwortlich für das Krankheitsbild ADHS seien und
daher keine generellen Ursachen ergründet werden könnten. Um mehr über die
Verschreibungspraktiken zu erfahren, müsste man diese systematisch kontrollieren.
Dies liege allerdings nicht im Kompetenzbereich des Bundes, sondern falle den
Kantonen zu. Überdies betonte Ettlin, dass die Motion in die Behandlungsfreiheit der
Ärzteschaft und in den Verantwortungsbereich der Eltern eingreife. Dieser Punkt wurde
im Anschluss auch von Bundesrat Berset aufgegriffen. Zudem sei es auch wichtig
anzumerken, dass der Konsum von Ritalin und somit auch dessen Verschreibung seit
2011 stabil seien. Der Bundesrat beabsichtige, seinen Kompetenzen entsprechend, mit
den Kantonen zusammenzuarbeiten, um die Bedingungen für ADHS-Betroffene zu
verbessern. Eine Annahme der Motion sei jedoch nicht nötig, so Berset. Der Ständerat
liess sich von diesen Argumenten überzeugen und lehnte die Motion diskussionslos und
stillschweigend ab. 12

MOTION
DATUM: 18.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Neue Möglichkeiten zur Abgeltung von Apothekerleistungen durch die OKP wollte Erich
Ettlin (cvp, OW) im September 2018 mit einer Motion schaffen. Neu sollten auch
kostendämpfende Apothekerleistungen ohne Medikamentenabgabe sowie die
Beteiligung an OKP-mitfinanzierten kantonalen oder nationalen
Präventionsprogrammen abgegolten werden. Denn auch solche Leistungen der
Apothekerinnen und Apotheker führten zu erheblichen Einsparungen in der OKP,
erklärte der Motionär. Mit Verweis auf den Bericht zum Postulat Humbel (cvp, AG; Po.
12.3864) und auf seine Antwort auf die parlamentarische Initiative Joder (svp, BE; Pa.Iv.
11.418) betonte der Bundesrat in seiner Stellungnahme die Gefahr einer
Mengenausweitung durch das Anliegen. Dennoch empfahl er die Motion zur Annahme
und erklärte, er werde sie im Rahmen der Motion SGK-NR (Mo. 18.3387), die
Abrechnungsmöglichkeiten für nichtärztliche Leistungserbringende bei Leistungen in
Früherkennung, Prävention und Betreuung von Patienten mit chronischen Krankheiten
fordert, prüfen. 
In der Wintersession 2018 behandelte der Ständerat die Motion. Dabei bat der Motionär
den Bundesrat darum, bei Annahme nicht nur die Anliegen der Motion der SGK-NR zu
prüfen, sondern insbesondere auch eine Abgeltung von Apothekerleistungen, welche
die «Behandlungen mit ärztlich verschriebenen Arzneimitteln wirtschaftlicher und
effizienter» machten, Präventionsleistungen, die Apothekerinnen und Apotheker
sinnvoller erbringen könnten als Ärzte, sowie Impfungen in Apotheken.
Gesundheitsminister Berset erklärte sich bereit, die vom Motionär angesprochenen
Änderungen zu prüfen, liess aber das Ergebnis dieser Prüfung offen. Er stellte jedoch in
Aussicht, dass das Projekt als Teil der Koordination der Pflege mit dem zweiten
Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen bereits 2019 in die
Vernehmlassung gehen könnte. 13

MOTION
DATUM: 12.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Im Herbst 2018 forderte Andrea Caroni (fdp, AR) mehr Parteiautonomie in den
Sozialversicherungen. Heute würden Dienstleistungserbringende häufig als
unselbständig qualifiziert, auch wenn sich alle Beteiligten einig seien, dass eine
selbständige Erwerbstätigkeit vorliege, kritisierte der Motionär. Zukünftig sollen
Sozialversicherungsträger jedoch bei der Qualifizierung von
Dienstleistungserbringenden – erwähnt werden insbesondere Erwerbstätige auf
digitalen Plattformen, aber auch Personen aus dem traditionellen Dienstleistungssektor
– als selbständig oder unselbständig eine allfällige übereinstimmende Auffassung aller
Beteiligten diesbezüglich mitberücksichtigen. Weiterhin berücksichtigt werden sollen
überdies die organisatorische Einbindung und das unternehmerisches Risiko der
Betroffenen. Der Bundesrat solle folglich die notwendigen
sozialversicherungsrechtlichen Verordnungen entsprechend seinem Bericht vom
November 2017 anpassen, forderte Caroni. Auch der Bundesrat verwies in seiner
Stellungnahme auf den entsprechenden Bericht: Da laufende Abklärungen aufgrund
dieses Berichts sowie im Rahmen eines Postulats der FDP.Liberalen-Fraktion (Po.
17.4087) abgewartet werden sollten, empfahl der Bundesrat die Motion zur Ablehnung. 

MOTION
DATUM: 12.12.2018
ANJA HEIDELBERGER
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In der Wintersession behandelte der Ständerat die Motion Caroni zusammen mit der
Motion Ettlin (cvp, OW; Mo. 18.3937) und dem Postulat Bruderer Wyss (sp, AG; Po.
18.3936). Die kleine Kammer nahm einen Ordnungsantrag Berberat (sp, NE) an und wies
die Motion zur Vorprüfung der SGK-SR zu. 14

Mit einer Motion wollte Erich Ettlin (cvp, OW) verhindern, dass Selbständige bei einer
besseren Absicherung gegen soziale Risiken durch Unternehmen von den zuständigen
Vollzugsbehörden automatisch als unselbständig Erwerbstätige klassifiziert werden.
Wegen dieser Regelung böten die Unternehmen in der Schweiz, im Unterschied zum
Ausland, den Betroffenen keine Versicherungs- oder Weiterbildungsmöglichkeiten an.
Der Bundesrat verwies in seiner Antwort auf den Bericht zu den Postulaten Reynard (sp,
VS; Po. 15.3854) und Derder (fdp, VD; Po. 17.3222), auf einen durch das EDI und WBF bis
Ende 2019 zu erstellenden Bericht zu diesem Thema sowie auf die Postulate der
FDP.Liberalen-Fraktion (Po. 17.4087) und Bruderer Wyss (sp, AG; Po. 18.3936). Diese
Abklärungen seien abzuwarten, bevor Massnahmen getroffen werden könnten, forderte
die Regierung. In der Wintersession 2018 wies der Ständerat das Geschäft der SGK-SR
zur Vorberatung zu. 15

MOTION
DATUM: 12.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Berufliche Vorsorge

Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV, die seit Anfang 2012 die
Aufsicht über die zweite Säule koordiniert, hatte in einem Weisungsentwurf neue
Anforderungen an die Revisionsstellen festgehalten, welche nach Ansicht von
Ständerat Ettlin (cvp, OW) die ihr übertragenen Regulierungskompetenzen
überschreiten und massiv in den Markt der Pensionskassenprüfung eingreifen. Er
forderte deshalb in einem Postulat den Bundesrat auf, zu überprüfen, ob die OAK
angewiesen werden soll, keine entsprechende Weisung herauszugeben, und ob ihre
Regulierungskompetenz allenfalls einzuschränken wäre. Der Bundesrat beantragte die
Annahme des Postulats. Im Plenum argumentierte der Postulant, es gelte zu verhindern,
dass sogenanntes Soft Law geschaffen werde, also marktbeeinflussende Weisungen,
welche nicht durch den Gesetzgeber erlassen wurden. Bundesrat Berset wies darauf
hin, dass die OAK als unabhängige Instanz nicht dem Bundesrat unterstellt ist und eine
Veränderung ihrer Kompetenzen daher eine Gesetzesänderung bedingen würde. Er
stimmte jedoch der Ansicht zu, die Situation in der Aufsicht über die berufliche
Vorsorge sei komplizierter geworden und nicht mehr zufriedenstellend, weshalb eine
entsprechende Überprüfung Sinn mache. Der Ständerat folgte diesem Votum und
überwies den Vorstoss. 16

POSTULAT
DATUM: 06.12.2016
FLAVIA CARONI

Ende 2018 legte das BSV den bundesrätlichen Bericht zur Erfüllung des Postulats Ettlin
(cvp, OW) bezüglich des Weisungsentwurfs der OAK BV an die Revisionsstellen vor. Zur
Beantwortung der Frage, ob die OAK BV mit dem Weisungsentwurf über Anforderungen
an die Revisionsstellen ihre Kompetenzen überschritten habe, hatte das BSV bei einem
Experten für Sozialversicherungsrecht der Universität Zürich, Prof. Thomas Gächter, ein
Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten kam zum Schluss, dass das
Weisungsrecht keine innerdienstlichen Verwaltungsverordnungen oder Weisung
darstellen könne, da die Revisionsstellen nicht der Aufsicht oder Hierarchie der OAK BV
unterstellt seien. Die OAK BV verfüge im Einzelfall auch nicht über Verfügungsbefugnis
gegenüber den Revisionsstellen, diese obliege der Aufsichtsbehörde. Zudem verfüge
der Weisungsentwurf über keine ausreichende gesetzliche Grundlage; eine solche fehle
im Allgemeinen für den Erlass von Standards an die Revisionsstellen. Somit liege keine
rechtsverbindliche Weisungsbefugnis der OAK BV an die Revisionsstellen vor, deren
Weisungen hätten aber Empfehlungscharakter.  
Der Bundesrat stimmte mit dem Gutachten in den ersten beiden Punkten überein,
sprach der OAK BV aber dennoch die Kompetenz zu, fachtechnische Vorgaben zur
Prüfung von Vorsorgeeinrichtungen zu erlassen. Dies sei nötig, damit sie einen Teil ihres
Zwecks, die Qualitätssicherung der Revisoren, erfüllen könne. Damit bejahte der
Bundesrat ein allgemeines Weisungsrecht gegenüber den Revisionsstellen. Diese
Weisungskompetenz betreffe aber nur Weisungen, die für die Qualitätssicherung
erforderlich seien. Die Zulassung der Revisionsstellen hingegen obliege der
Revisionsaufsichtsbehörde (RAB). Somit habe die OAK BV diesbezüglich ihre Kompetenz
überschritten. 
Gleichzeitig stellte der Bundesrat in Übereinstimmung mit der RAB fest, dass die

BERICHT
DATUM: 03.12.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Revisionsstellen bei der Prüfung der Vorsorgeeinrichtungen teilweise stark gegen die
Sorgfaltspflichten verstossen hätten. Die Revisionsstellen unterstünden ihrerseits
jedoch keiner laufenden Kontrolle, die RAB könne diese nur in Verdachtsfällen
überprüfen. In der Folge werde der Bundesrat daher zusammen mit der RAB und der
OAK BV den diesbezüglichen Handlungsbedarf abklären, hielt er in seinem Bericht
fest. 17

Krankenversicherung

Erich Ettlin (cvp, OW; Mo. 16.3988) und Christian Lohr (cvp, TG; Mo. 16.3948) reichten in
beiden Räten gleichlautende Motionen für eine Einführung einer Vergütungspflicht bei
im Ausland freiwillig bezogenen OKP-Leistungen ein. Bedingungen für eine
entsprechende Vergütung sollten eine ärztliche Verschreibung, tiefere Auslandpreise
und ein freiwilliger Entscheid für einen Einkauf im Ausland durch die Patientinnen und
Patienten sein. Da Spital- und Arztbehandlungen wegen der Marktabschottung in der
Schweiz deutlich teurer seien als im Ausland – Generika und Blutzuckermessstreifen
sind gemäss einer Santésuisse-Studie doppelt so teuer wie im Ausland –, sollten
Personen, die freiwillig ihre Medikamente im Ausland bezögen und damit einen Beitrag
zur Kostensenkung leisteten, nicht durch eine Verweigerung der Vergütung bestraft
werden. 
Im Rahmen der Motion Heim (sp, SO; Mo. 16.3169) prüfe er bereits, ob eine
entsprechende Regelung für MiGeL-Produkte unter gewissen Voraussetzungen sinnvoll
sein könne, erklärte der Bundesrat. Diese Überprüfung könne er auf Arzneimittel
ausweiten. Eine weitere Öffnung des Territorialitätsprinzips für Arzt- und Spitalbesuche
lehnte er hingegen ab. Die steigenden Kosten für ambulante Behandlungen entstünden
nicht in erster Linie durch die hohen Tarife, sondern durch die Mengenausweitung.
Diese würde aber durch eine Regelung, wie sie die Motionäre vorsahen, allenfalls noch
verstärkt. Zudem könnten die Leistungsanbietenden im Ausland nicht auf die für die
Vergütung durch die OKP notwendigen Qualitätsvoraussetzungen überprüft werden. 
Nachdem der Ständerat die Motion Ettlin im März 2017 der SGK-SR zur Vorberatung
zugewiesen hatte, empfahl diese im November desselben Jahres deren Ablehnung.
Nach Vorliegen des Berichts der Expertenkommission wolle man der Prioritätensetzung
des Bundesrates im Rahmen des ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung nicht
vorgreifen und einzelne Massnahmen bevorzugen. Dieser Argumentation folgte der
Ständerat in der Wintersession 2017 mit 25 zu 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) und
lehnte die Motion Ettlin ab. 
Die Motion Lohr wurde Ende 2018 abgeschrieben, nachdem sie während zwei Jahren
nicht behandelt worden war. 18

MOTION
DATUM: 29.11.2017
ANJA HEIDELBERGER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU) forderte den Bundesrat auf, die ohnehin
vorhandenen Daten zum Studienerfolg von Maturandinnen und Maturanden
aufgeschlüsselt nach Gymnasien veröffentlichen zu lassen. Falls für die richtige
Interpretation der Daten weitere Informationen der Kantone erforderlich seien, so sei
das BFS verpflichtet, diese einzuholen und ebenfalls zu publizieren. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion mit der Begründung, dass das BFS keine Resultate
publizieren dürfte, welche Rückschlüsse auf einzelne Gymnasien zuliessen; dies wäre
bei Daten zum Studienerfolg nach Gymnasium aber der Fall. Der Schutz der Befragten –
beziehungsweise der zur Verfügung gestellten Informationen – stelle für die Kantone
eine wichtige Voraussetzung für die Bereitschaft dar, dem BFS diese Informationen
weiterhin zu übermitteln. 
In der nationalrätlichen Debatte erörterte Gmür-Schönenberger, dass der Anteil der
ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die später einen Hochschulabschluss erreichen,
ein Qualitätsmerkmal für ein Gymnasium darstelle. Es sei daher für die Kantone und die
Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Forschung, wichtig zu erfahren, wie die
einzelnen Gymnasien hier abschnitten. Der Nationalrat nahm die Motion mit 181 zu 3
Stimmen bei 2 Enthaltungen klar an.
Im Ständerat erläuterte Anne Seydoux-Christe (cvp, JU) für die Kommissionsmehrheit,
dass drei wichtige Punkte für die Ablehnung der Motion sprächen. Erstens gehe es in
den Gymnasien nicht ausschliesslich um die Ausbildung zukünftiger Studentinnen und

MOTION
DATUM: 26.09.2018
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Studenten. Zweitens spielten viele andere Faktoren – wie etwa der Bildungsgrad der
Eltern oder die Studienfachwahl – eine entscheidende Rolle für einen allfälligen
Hochschulabschluss. Drittens stelle sich die Frage, weshalb dann nicht auch die Daten
anderer Institutionen, wie etwa der Berufsmaturitätsschulen, veröffentlicht würden.
Für die Kommissionsminderheit wies Erich Ettlin (cvp, OW) darauf hin, dass die Open-
Government-Data-Strategie der Schweiz darauf abziele, ohnehin erhobene Daten zu
veröffentlichen. Zudem erörterte Ettlin, dass es auch unter den Volksschulen (Stichwort
PISA) oder unter den Hochschulen Wettbewerb gäbe. Schliesslich seien diese Daten
eine essenzielle Grundlage für die Kantone, um die Qualität ihrer gymnasialen
Ausbildung und der einzelnen Gymnasien sicherzustellen. In der Abstimmung folgte der
Ständerat jedoch seiner Kommissionsmehrheit und lehnte die Motion mit 30 zu 10
Stimmen bei einer Enthaltung deutlich ab. 19
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